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Wohnbau-Landesrat Dr. Hermann Kepplinger informiert: "Erleichterter
Zugang zur Wohnbeihilfe bei Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit – Die

Wohnbeihilfe hilft die Folgen der Wirtschaftskrise zu lindern"

"Wer in Kurzarbeit geschickt wird oder gar den Arbeitsplatz verliert, für den
muss unser Sozialsystem sofort einspringen. Daher habe ich bereits zu
Jahresbeginn angewiesen, dass ab dem Monat, wo das Einkommen unter die
relevanten Einkommensgrenzen sinkt, Wohnbeihilfe bezogen werden kann. Die
Entwicklung der Wohnbeihilfe-Zahlen zeigt, dass unsere Sozialleistung
gebraucht wird," so beschreibt Landesrat Kepplinger allgemein die Entwicklung
bei der Wohnbeihilfe.

Seit Anfang Jänner gilt in Oberösterreich bereits eine höhere und fairere Wohnbeihilfe.

Die Einkommensgrenzen wurden dabei ausgeweitet und die Höhe der Sozialleistung

von maximal 3 Euro pro Quadratmeter und Monat auf 3,50 Euro angehoben.

Bislang wurde für die Bestimmung des Wohnbeihilfe-Anspruchs immer das

Einkommen des letzten Jahres herangezogen. Um in der jetzigen Krise, mit den

dramatisch steigenden Arbeitslosenzahlen und den tausenden KurzarbeiterInnen

besser und schneller reagieren zu können kann jetzt auch das aktuelle Einkommen als

Grundlage für die Berechnung der Höhe der Wohnbeihilfe herangezogen werden. Auch

eine Neuberechnung bei einer bestehenden Zusicherung für Wohnbeihilfe ist bei einer

geänderten Einkommenssituation möglich.

Angesichts der Zahlen am Arbeitsmarkt – in Oberösterreich stieg im Mai, im Vergleich

zum Vorjahr, die Zahl arbeitsloser Personen um 61,1 Prozent auf 27.049 Menschen –

appelliert Wohnbau-Landesrat Dr. Hermann Kepplinger: "Wer in Kurzarbeit geschickt

oder arbeitslos wird und für den damit das Einkommen reduziert wird, der soll rasch bei

der Wohnbauförderung den Antrag auf Wohnbeihilfe stellen, sofern das Einkommen

unter unsere Grenzen gesunken ist. Ich verspreche, dass der Antrag rasch bearbeitet

wird. Auch wenn der Antrag nicht sofort eingereicht wird soll kein Nachteil entstehen.

Wir bewilligen bis zu 6 Monate nachträglich die Wohnbeihilfe für den Zeitraum der

Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit."
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Schon in den letzten Monaten stieg die Zahl der Wohnbeihilfe-BezieherInnen. Im

heurigen Mai bekamen 35.696 Haushalte Wohnbeihilfe. Im Vorjahr waren es 32.531,

also rund 3.160 weniger. Für Landesrat Kepplinger ergibt sich der Anstieg aus zwei

Gründen: "Durch unsere faireren Einkommensgrenzen haben mehr Menschen

grundsätzlich Anspruch auf unsere Unterstützung. Aber auch die steigenden

Arbeitslosenzahlen und die Kurzarbeit schlagen sich in den Zahlen nieder. Ich bin

überzeugt, dass wir mit dieser Hilfe die Auswirkungen der Krise für sehr viele

Menschen lindern können."


